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Linz, 24. Oktober 2025  

 
 

Antrag an das Wirtschaftsparlament der 
Wirtschaftskammer Oberösterreich 

am 19. November 2025 
 
 
Antragstellerin: Präsidentin Mag.a Doris Hummer 
 
 

Senkung der Staatsquote auf deutlich unter 50% 
 

Die österreichische Staatsquote lag 2024 mit 56,3% klar über marktwirtschaftlich vertretbaren 
Grenzen, dem OECD-Schnitt und den historischen Erfahrungswerten erfolgreicher 
Wirtschaftsnationen. Für 2025 und 2026 ist aktuell von keiner Senkung auszugehen. Ein zu großer 
Staatsanteil hemmt Investitionen, Eigeninitiative und unternehmerische Innovationskraft, wie 
zahlreiche Studien (u.a. OECD, Weltbank, IWF) belegen. Die Tendenz zu wachsender 
Staatswirtschaft und überbordende Regulierungen schränken den Handlungsspielraum für 
Produktivität und Wohlstand als Grundlage für ein nachhaltiges Sozialsystem massiv ein und gehen 
gegen die Prinzipien einer liberalen Marktwirtschaft. 
 
 
Angesichts der dramatisch gestiegenen Staatsquote fordern wir daher: 
 

1. Strukturreformen zur Entlastung des Staatshaushalts: 
 

• Strategische Überprüfung staatlicher Beteiligungen: 
Evaluierung aller Bundesbeteiligungen nach Effizienz, Marktnähe und strategischem 
Nutzen. Ziel ist eine Optimierung der Beteiligungsstruktur, zB durch Kooperationen mit 
privaten Partnern oder effizienteres Beteiligungsmanagement. 

 
• Reduktion der überdimensionierten Sozialausgaben: 

Österreich verzeichnet mit 32% des BIP einen unverhältnismäßig hohen Anteil an 
Sozialausgaben. Diesbezüglich bedarf es einer stufenweisen sozial verträglichen 
Rückführung auf ein nachhaltig finanzierbares Niveau (zB Deutschland: 28%). 
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• Zusammenlegung und Vereinfachung von Förderstellen: 
1.000 Einzelprogramme auf wenige, transparente Schwerpunktcluster – etwa 
„Innovation“, „Digitalisierung“, „Energie“. 

 
• Reform der Förderlogik: 

Systematische Evaluierung nach Effizienz- und Wettbewerbsbeitrag, schrittweiser Abbau 
von Förderungen ohne klaren wirtschaftlichen Mehrwert. 

 
• Ausgabenbremse im Verwaltungsbereich: 

Keine realen Budgetzuwächse über die Inflationsrate hinaus. 
 

• One year more: 
Durch weitere Strukturreformen soll das faktische Pensionsantrittsalter um mind. 1 Jahr 
erhöht werden. Dadurch kann wichtiges Arbeitskräftepotenzial aktiv im Erwerbsleben 
erhalten bleiben und eine nachhaltige Finanzierbarkeit des Pensionssystems 
(Einsparungspotential „One year more“ rund 2,5 Mrd. €) sichergestellt werden. 

 
• Entschlackungsprogramm für Kompetenzverteilung: 

Strukturelle Reformen zur Beseitigung von Doppelzuständigkeiten, Entflechtung der 
Kompetenzen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden und eine Korrektur des 
Auseinanderlaufens von Aufgaben-, Ausgaben- und Finanzierungsverantwortung zur 
Minimierung von negativen Effizienzanreizen. 
 
 

Zeitleiste: 
 

2026-2027 Erstellung eines Beteiligungs- und Förderstrukturberichts
 („Transparenzcheck Staat & Markt“). 
 

2027 Umsetzung erster Strukturreformen im Förderwesen. 
 

2030 Reduktion der Staatsausgabenquote um mindestens 2 %-Punkte durch 
Effizienzsteigerung und gezielte Reformen. 

 
 
 

2. Förderung von Eigenverantwortung: 
 

• Einführung von Puplic-Private-Partnerships (PPP) bei Infrastrukturprojekten 
(zB Breitbandausbau, Verkehr, Bildungseinrichtungen). 

 
• Ausbau und Attraktivierung privater Vorsorgeangebote (steuerlich begünstigte 

Gesundheits- und Pensionsmodelle). 
 

• Förderung von Wohnbau durch private Investoren statt über direkte Zuschüsse. 
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• Stärkung der Finanzbildung in Schulen, um langfristig Eigenverantwortung im Umgang 
mit Geld und Vorsorge zu verankern. 

 
 

Zeitleiste: 
 

2026 Gesetzliche Grundlage für PPP-Projekte und steuerliche Begünstigung 
privater Vorsorgeprodukte. 

 

2027-2028 Pilotprojekte in den Bereichen Infrastruktur und Gesundheit. 
 

2030 10% der staatlichen Infrastrukturinvestitionen über PPP-Modelle
 abgewickelt. 

 
 
 

3. Steuersenkung und Entbürokratisierung: 
 

• Senkung der Lohnnebenkosten um 4 %-Punkte bis 2030 durch schrittweise 
Effizienzsteigerungen im Sozialsystem sowie der Auslagerung des FLAF. 

 
• Reform der Einkommenssteuer mit Fokus auf Entschärfung der Progression, um 

Anreize für Teilzeitarbeit zu reduzieren und Mehrarbeit zu begünstigen. 
 

• Abschaffung oder Vereinfachung von Bagatellsteuern (zB Werbeabgabe, gewisse 
Gebühren). 

 
• Digitalisierung von Verwaltungsverfahren: Einheitliche Unternehmensplattform 

(One-Stop-Shop) für Genehmigungen, Förderanträge und Abgaben. 
 
 

Zeitleiste: 
 

2026 Vorbereitung einer umfassenden Reform 
 

2027-2028 Umsetzung erster Entlastungsschritte (zB Reduktion der Lohnnebenkosten, 
Einführung digitaler Verfahrenswege). 

 

2030 Vollständige Etablierung einer vereinfachten, digitalen Verwaltung und 
spürbare Reduktion der Steuer- und Abgabenquote. 

 
 
 

4. Konkrete Zielvorgabe: 
Senkung der Staatsquote von derzeit rund 56% (2024) auf unter 50% bis spätestens 2030. 
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Vor diesem Hintergrund stelle ich den 
 

A N T R A G: 

Die Wirtschaftskammer Oberösterreich möge sich im Wege der Wirtschaftskammer 

Österreich gegenüber Bundesregierung, Parlament und relevanten Institutionen für 

eine schrittweise Senkung des Staatsquote auf unter 50% bis spätestens 2030 einsetzen. 

Es sollen insbesondere folgende Maßnahmen eingefordert und unterstützt werden: 

• Systematische Reduktion von Eingriffen in den Markt und staatlicher 

Förderungen, gezielte Privatisierungsprogramme für nicht-strategische 

Staatsbeteiligungen. 

• Gesamtstaatliche Abgabenquote spürbar senken, auch durch Orientierung an 

internationalen Best Practices. 

• Abbau von Bürokratie und regulativen Hindernissen („Gold Plating stoppen und 

abbauen“), digitalisierte Behördenverfahren für Unternehmen, insbesondere 

KMU und Gründer. 

Die Wirtschaftskammer Österreich möge damit beauftragt werden, eine umfassende 

nationale Initiative für die Senkung der Staatsquote und die Stärkung privater und 

unternehmerischer Verantwortung zu starten und die konkreten Zielpfade jährlich zu 

evaluieren. 

 
 

 

 
 

Mag.a Doris Hummer 
Präsidentin der WKOÖ 
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Linz, 24. Oktober 2025  

 
 

Antrag an das Wirtschaftsparlament der 
Wirtschaftskammer Oberösterreich 

am 19. November 2025 
 
 
Antragstellerin: LIM KommRin Ursula Krepp 
   Spartenobmann-Stvin Gewerbe & Handwerk 
 
 

Erweiterung der Betrugsbekämpfung 
zu einem Fairnesspaket 

 

Sozialleistungsbetrug belastet die Wirtschaft unmittelbar, untergräbt das Vertrauen in die soziale 
Gerechtigkeit und schwächt die Solidarität in unserer Gesellschaft. 2024 wurden 4.865 Fälle von 
Sozialleistungsbetrug angezeigt – der bisherige Höchststand. Seit Bildung der Task Force 
Sozialleistungsbetrug im Bundeskriminalamt 2018 wurde ein Gesamtschaden von 
rund 135,6 Millionen Euro dokumentiert. 

Im Zusammenhang mit Sozialleistungsbetrug ist Krankenstandsmissbrauch unbedingt zu beachten. 
Krankenstand verursacht jährlich Milliardenschäden: 2023 wurden direkte Kosten von 
5,8 Milliarden Euro (davon 4,6 Milliarden Euro Entgeltfortzahlungen) verzeichnet. 2024 entfielen 4,1% 
des gesamten Arbeitsvolumens auf Krankenstände, durchschnittlich 15,1 Kalendertage pro 
Beschäftigten. Besonders kleine und mittlere Betriebe geraten durch diese Kosten stark unter Druck. 

Das Ziel des Fairnesspakets muss sein, Fehlanreize im System zu limitieren, Leistungsgerechtigkeit 
und Solidarität zu stärken und Menschen für den Arbeitsmarkt zu aktivieren. Daher sollte das 
vorliegende Maßnahmenpaket zur Betrugsbekämpfung des Bundesministeriums für Finanzen mit 
Maßnahmen gegen Sozialleistungsbetrug zu einem Fairnesspaket erweitert werden. 
 

I. Solidarität schützen 

Durch intensivere und häufigere Schwerpunktkontrollen gegen Sozialbetrug und 
Sozialleistungsbetrug – insbesondere Krankenstandsmissbrauch – sollen ehrliche Betriebe 
und Beschäftigte besser geschützt werden. Dafür sollen klare gesetzliche 
Rahmenbedingungen, Kompetenzverteilungen und wirksame Regularien geschaffen werden, 
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damit Solidarität und Fairness im Sozialsystem gestärkt, Missbrauch verhindert und 
sanktioniert und das Vertrauen wiederhergestellt wird. 

 

II. Moderne, unbürokratische und digitale Kontrollmechanismen 

Vernetzte, datenbasierte und digitale Verfahren ermöglichen eine frühzeitige 
Betrugserkennung und reduzieren gleichzeitig den Verwaltungsaufwand. Ein digitales 
Sozialleistungsregister mit Schnittstellen zwischen Bezirksverwaltungsbehörden, 
Finanzverwaltung, AMS, PVA und ÖGK soll automatisierte Plausibilitätsprüfungen und 
effizientere Abläufe gewährleisten. 

 

III. Effiziente Rückforderungen 

Einheitliche, digitalisierte Verfahren für Rückforderungen – auch im internationalen 
Kontext – sollen sicherstellen, dass unrechtmäßig bezogene Leistungen rasch und konsequent 
zurückgeholt werden. Transparente Prozesse erhöhen die Akzeptanz in der Bevölkerung und 
tragen zur Stärkung des Vertrauens in die staatlichen Institutionen bei. 

 

IV. Individuelle und korrekte Krankschreibungen sicherstellen 

Für Ärzte soll es restriktivere Vorgaben bei der Krankschreibung geben: Bei der 
Krankschreibung ist verbindlich die berufliche Tätigkeit zu berücksichtigten, eine der 
Diagnose entsprechende Ausgehzeit und ein konkretes Enddatum der Arbeitsunfähigkeit 
festzulegen. 

 

V. Eigenverantwortung stärken 

Durch gezielte Informations- und Aufklärungskampagnen sollen Bürgerinnen und Bürger für 
die faire Nutzung von Sozialleistungen und die damit verbundenen Ausgaben sensibilisiert 
werden. Ergänzend sollen Anreizsysteme für Betriebe mit niedrigen Fehlzeiten geschaffen 
werden, um präventives Gesundheitsmanagement zu fördern und Eigenverantwortung im 
Umgang mit Krankenständen zu stärken. 

 

VI. Betriebliche Gesundheitsmaßnahmen und Prävention fördern 

Präventions- und Vorsorgeangebote sollen flächendeckend ausgebaut und von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aktiv genutzt werden. Ein gesunder Arbeitsplatz ist 
die beste Maßnahme gegen Krankenstandsmissbrauch. Unternehmen, die in betriebliche 
Gesundheitsförderung investieren, sollen gezielt unterstützt und öffentlich sichtbar gemacht 
werden. 
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VII. Unsachliche Zahlungspflichten abschaffen 

In Zeiträumen, in denen bei Langzeitkrankenständen kein Entgeltfortzahlungsanspruch 
gegenüber dem Dienstgeber besteht, soll kein Urlaubsanspruch mehr erwachsen. Zudem soll 
keine Zahlungspflicht mehr über das Ende des Dienstverhältnisses bestehen und Feiertage 
sollten zu keiner unsachgemäßen Verlängerung des Fortzahlungskontingentes führen. 

 

VIII. Betriebe entkriminalisieren 

Die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortung der heimischen Betriebe gehört dringend 
praxisnah überarbeitet. Dabei sollte es insbesondere zu einer Absenkung der 
Beweislastumkehr kommen, dass Kumulationsprinzip gänzlich abgeschafft werden, 
praxistaugliche Reglungen nach dem Prinzip „beraten statt strafen“ etabliert und eine 
Kostenersatzpflicht im Verwaltungsstrafverfahren eingeführt werden. 

 
 
Vor diesem Hintergrund stelle ich den 
 

A N T R A G: 

Die Wirtschaftskammer Oberösterreich möge die Bundesregierung und insbesondere 

das Bundesministerium für Finanzen auffordern, ein umfassendes Fairnesspaket zur 

Betrugsbekämpfung zu erarbeiten, welches insbesondere folgende Maßnahmen 

berücksichtigt: 

• Solidarität schützen 

• Moderne, unbürokratische und digitale Kontrollmechanismen 

• Effiziente Rückforderungen 

• Individuelle und korrekte Krankschreibung sicherstellen 

• Eigenverantwortung stärken 

• Betriebliche Gesundheitsmaßnahmen und Prävention fördern 

• Unsachliche Zahlungspflichten abschaffen 

• Betriebe entkriminalisieren 

 

 

 
LIM KommRin Ursula Krepp 

Spartenobmann-Stv.in Gewerbe & Handwerk 
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Wirtschaftskammer Oberösterreich 
z.H. Frau Präsidentin Mag. Doris Hummer 
Hessenplatz 3 
4020 Linz 

                                                                                     
Linz, am 21.10.2025 

 
 
Antrag an das Wirtschaftsparlament am 19. November 2025                                                                        
betreffend den Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen und Entlastung von 
Kleinbetrieben bei Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz 
 
Antragsteller:  KommR NAbg. Michael Fürtbauer 
                       Delegierter zum WP-OÖ 
 
Das Mutterschutzgesetz sieht zum Schutz schwangerer und stillender Arbeit-
nehmerinnen sowie deren Kinder eine Reihe von Beschäftigungsverboten vor. Diese 
sind in ihrer Zielsetzung – die gesundheitliche Absicherung und Vorsorge – unein-
geschränkt notwendig und gesellschaftlich unbestritten. In der praktischen 
Anwendung führen sie jedoch insbesondere in Kleinbetrieben sowie in bestimmten 
Branchen zu erheblichen Herausforderungen. 
 
Ab Bekanntgabe einer Schwangerschaft dürfen Arbeitnehmerinnen in zahlreichen 
Tätigkeitsfeldern ihre Arbeit nicht weiter ausüben. Hierzu zählen unter anderem das 
Heben und Tragen schwerer Lasten, Arbeiten unter Rauchbelastung, Akkord- und 
Fließbandarbeiten ab der 20. Schwangerschaftswoche, Tätigkeiten unter extremen 
klimatischen Bedingungen, Arbeiten mit erhöhtem Unfall- oder Gesundheitsrisiko, 
der Umgang mit giftigen Stoffen oder Strahlen, stehende Tätigkeiten ab der 20. 
Schwangerschaftswoche sowie Tätigkeiten mit dauerhafter Sitzpflicht. Hinzu 
kommen die gesetzlichen Einschränkungen in Bezug auf Nacht-, Sonn- und 
Feiertagsarbeit sowie das Tätigkeitsverbot in der Betreuung von Kleinkindern bis 
zum dritten Lebens-jahr zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken. 
 
Diese Schutzbestimmungen sind medizinisch wie arbeitsrechtlich begründet, 
führen jedoch in der betrieblichen Praxis häufig dazu, dass schwangere 
Arbeitnehmerinnen über längere Zeiträume gänzlich freigestellt werden müssen. 
Für die betroffenen Frauen entstehen dadurch vor allem eine strukturelle 
Benachteiligung am Arbeitsmarkt, da Arbeitgeber Schwangerschaften als 
wirtschaftliches Risiko betrachten. 
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Kleine Betriebe mit nur wenigen Mitarbeitern sehen sich zudem mit erheblichen 
organisatorischen und finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert, da die notwendige 
Freistellung ohne ausreichende finanzielle Abfederung erfolgt. Dies führt in der 
Praxis zu einem Spannungsfeld zwischen dem berechtigten Anspruch auf 
umfassenden Schutz der Schwangeren einerseits und der wirtschaftlichen Realität 
vieler Betriebe andererseits. 
 
Daher stelle ich den 
 

Antrag 
 
die Wirtschaftskammer OÖ wird ersucht, Maßnahmen zu setzen, die den Schutz 
schwangerer Arbeitnehmerinnen sichern und zugleich die wirtschaftlichen 
Belastungen insbesondere für Kleinbetriebe abfedern. Dabei soll insbesondere 
gewährleistet werden, 

1. dass der umfassende Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen im Rahmen 
der bestehenden Beschäftigungsverbote nach dem Mutterschutzgesetz 
uneingeschränkt aufrechterhalten wird, um die Gesundheit von Mutter und 
Kind nachhaltig zu sichern; 

2. dass Kleinbetriebe mit bis zu 15 Mitarbeitern durch geeignete Instrumente 
finanziell entlastet werden, sei es durch die Schaffung eines staatlichen 
Kostenersatzes für die Lohnfortzahlung bei gesetzlich verpflichtender 
Freistellung oder durch eine Erweiterung des vorzeitigen Mutterschutzes, 
sodass in diesen Fällen die zuständige Krankenkasse die Zahlungen 
übernimmt; 

3. dass klare rechtliche Rahmenbedingungen und verbindliche Informations-
pflichten eingeführt werden, damit Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmerinnen 
über ihre Rechte und Pflichten umfassend informiert sind und 
Rechtssicherheit genießen. 
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Wirtschaftskammer Oberösterreich 
z.H. Frau Präsidentin Mag. Doris Hummer 
Hessenplatz 3 
4020 Linz 

                                               
Linz, am 21.10.2025 

 
 
Antrag an das Wirtschaftsparlament am 19. November 2025                                                                     
betreffend die Überforderung älterer Kleinunternehmer durch den 
Tourismusverband 
 
 
Antragsteller:  KommR Alfred Fenzl 
                       Delegierter zum WP-OÖ 
 
Bis 2024 konnte die Beitragserklärung unter Beilage von Kopien auf einem 
Formular vom Unternehmer selbst oder seinem Steuerberater erstellt werden. Ein 
Muster, welches den Arbeitsaufwand veranschaulicht ist diesem Antrag 
beigeschlossen. 
 
Ab 2025 gibt das Erklärungsformular in Papierform nicht mehr, stattdessen eine 
App, die zum Stichtag heute nur vom Unternehmer heruntergeladen werden kann 
und für Steuerberater noch nicht zugänglich ist (angeblich in Produktion). 
 
Allein der Umstand, dass noch eine Anzahl älterer und auch kleinerer Unternehmer 
überhaupt keinen PC und Internetzugang haben, ist eine App, im Gegensatz zu 
Schulkindern, ein spanisches Dorf. 
                                                                      
Daher stelle ich den 
 

Antrag 
 
Die Wirtschaftskammer OÖ möge die Tourismusverbände auffordern, auf die 
demoskopische Entwicklung der Unternehmer Bedacht zu nehmen, diese nicht zu 
überfordern und auch weiterhin die Jahreserklärungen in Papierform, deren 
Erstellung ohnehin schon mühselig ist, in Papierform entgegennehmen. 
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Wirtschaftskammer Oberösterreich 
z.H. Frau Präsidentin Mag. Doris Hummer 
Hessenplatz 3 
4020 Linz         

 
Linz, 21.10.2025 

 
 
Antrag an das Wirtschaftsparlament am 19. November 2025                                                    
betreffend die Anregung zu einer Verwaltungsreform zwecks                                                               
Reduktion von Folgeschäden nach Insolvenzen                                                              
 
 
Antragsteller:  KommR Alfred Fenzl 
                       Delegierter zum WP-OÖ 
 
 
Die Republik könnte zum eigenen Vorteil und dem von einer Insolvenz betroffenen 
Zulieferanten eine Reform herbeiführen, die eine verbesserte Früherkennung von 
nicht mehr solventen Unternehmen und Personen ermöglicht.  
 
Angedacht ist mit diesem Vorschlag nicht die Zusammenlegung von 
Kernkompetenzen der nachstehend genannten Institutionen, nur die zentrale 
Einhebung von Steuern und Beiträgen, also die Vereinigung der Abteilung 
„Abgabensicherung“ des Finanzamtes mit allen staatlichen Exekutionsabteilungen, 
was zu einem Synergieeffekt durch Einsparung von Personal und insbesondere zu 
einem erheblich verbesserten Überblick über die Bonitätsentwicklung für die 
Republik führt.  
 
Gemeint sind mit diesen Institutionen neben der Finanz : 
 
- die österreichische Gesundheitskasse 
- die Sozialversicherung der Selbständigen 
- die Gemeinden 
   möglich auch 
- der ORF 
- die Tourismusverbände u.a.m. 
 
Diese Institutionen bleiben für die Vorschreibung von Abgaben und Beiträgen 
weiterhin zuständig, treten aber die Inkassoaufgaben an die Finanz ab, die die 
bisher dort beschäftigten Mitarbeiter übernimmt und damit eine schlagkräftige 
Abteilung zur Bonitätsüberwachung bildet.  
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Die daraus gewonnenen Erkenntnisse über die Entwicklung der Solvenz schaffen 
Grundlagen für Entscheidungen über die Bewilligung oder eben Nichtbewilligung 
von Stundungen oder Zahlungserleichterungen und wirken damit einer 
Insolvenzverschleppung entgegen, die eben nicht nur dem Staat, sondern auch 
den Zulieferanten schaden. 
 
Die rudimentär vorhandene Kontrolle beim Firmenbuch in Form der Erklärungen 
bei aufgetretener Überschuldung von GmbH´s, wäre für den Fiskus eine nützliche 
Zusatzinformation. 
 
Die Zahlung an eine Einhebungsstelle erleichtert die Abfuhr der Abgaben für die 
Unternehmer. Die Abfuhr der Einbehalte für nicht auf der HFU-Liste stehenden 
Fälle, verkürzt die Zeit bis zur Gutschrift, es bedarf keiner Rückfragen mehr durch 
die Clearingstelle. Auftretende Guthaben bei einer Abgabe könnten automatisch 
auf fällige andere übertragen werden, so wie es innerhalb der Finanz immer schon 
üblich ist. 
 
Es wäre sogar die Weitergabe der Information betreffend überfälliger Rückstände 
an die entsprechenden Schutzverbände empfehlenswert. 
                                                                        
Daher stelle ich den 
 

Antrag 
 
Die Wirtschaftskammer OÖ möge diesen Vorschlag, der den sich Wohlverhaltenden 
keinesfalls schadet, der Bundesregierung vorlegen. 
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Wirtschaftskammer OÖ 
Hessenplatz 3 
4020 Linz 

Linz, am 29. Oktober 2025 
 

ANTRAG 
an das Wirtschaftsparlament der 

Wirtschaftskammer Oberösterreich  
am 19. November 2025 

 
Soziale Absicherung für Unternehmer:innen – Sicherheit statt Risiko 
 
Trotz regelmäßiger Anpassungen und Zusammenlegung von Sozialversicherungsträgern 
herrscht nach wie vor eine grobe Ungerechtigkeit unter den Berufsgruppen. Insbesondere 
Unternehmer:innen sind hier stark benachteiligt. 
 
Krankheit darf kein Todesurteil für die Selbständigkeit sein, wir fordern daher ein Krankengeld 
ab dem 4. Krankheitstag, die Abschaffung des 20%-Selbstbehalts bei Arztleistungen sowie 
eine echte Harmonisierung aller Leistungen in den Sozialversicherungen. 
 
GLEICHE BEITRÄGE MÜSSEN ENDLICH GLEICHE LEISTUNGEN BEDEUTEN. 
 
Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband stellt daher folgenden Antrag und lädt 
alle Fraktionen dazu ein, diesen zu unterstützen:  
 
Die  Wirtschaftskammer OÖ möge sich gemeinsam mit den Wirtschaftskammern der 
anderen Bundesländer und der Wirtschaftskammer Österreich dafür einsetzen, dass 
das GSVG dahingehend geändert wird, dass: 
 

- im Krankheitsfall bereits ab dem 4. Krankeheitstag Krangengeld ausbezahlt 
wird 

- der 20%-Selbstbehalt bei Arztleistungen gestrichen wird 
- Leistungen aus dem GSVG mit den Leistungen aus anderen SVG harmonisiert 

werden 
 

Antragsteller: 
 
 
Mag. Carina Schmiedseder, Delegierte zum Wirtschaftsparlament 
 
 



 

 

• 

• 

• 



 

 

• 

• 
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WIR SIND WIRTSCHAFT. 
 
 
Wirtschaftskammer OÖ 
Hessenplatz 3 
4020 Linz 

Linz am 29. Oktober 2025 
 

ANTRAG 
an das Wirtschaftsparlament der 

Wirtschaftskammer Oberösterreich  
am 19. November 2025 

 
Wirtschaft und Standort stärken – Steigerung der Gemeindeinvestitionen 
 
In OÖ wurden in den letzten 15 Jahren deutlich weniger Investitionen auf Gemeindeebene 
getätigt als im Durchschnitt aller anderen Bundesländer. Während im angeführten Zeitraum 
die Investitionen der anderen Bundesländer um 78% gestiegen sind, waren es in OÖ nur 44%. 
Dies bedeutet weniger Aufträge für lokale Baufirmen, Zimmereien, Tischlereien, Fliesenleger, 
Elektriker oder Installateure. Dieser Trend muss umgedreht werden. 
 
Einen Grund dafür hat das unabhängige Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) 
offengelegt: Die Umlagezahlungen der OÖ Gemeinden an das Land sind deutlich höher als in 
anderen Bundesländern. Würden beispielsweise die Landesumlagen in OÖ an den 
Durchschnitt der anderen Bundesländer angepasst, stünden den Gemeinden mehr als 200 
Mio. Euro mehr zur Verfügung. Geld, das sofort in Gemeindeprojekte investiert und somit 
direkt der OÖ Wirtschaft zugeführt werden kann. 
 
Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband stellt daher folgenden Antrag und lädt 
alle Fraktionen dazu ein, diesen zu unterstützen:  
 
Die  Wirtschaftskammer OÖ möge sich bei allen relevanten Stellen, insbesondere bei 
der OÖ Landesregierung dafür einsetzen, dass das Land OÖ eine Anpassung der 
Landesumlage an den Durchschnitt der anderen Bundesländer beschließt und die 
dadurch für die Gemeinden frei werdenden Mittel direkt in Gemeindeinvestitionen und 
somit in die OÖ Wirtschaft fließen. 
 
Antragsteller: 
 
 
 
Mag. Helmut Mitter, Delegierter zum Wirtschaftsparlament 
 
 





  

ADRESSE BANKVERBINDUNG KONTAKT 
Hafferlstraße 7/4 
4020 Linz 
ZVR-Zahl: 055113461 

Sparda Bank 
IBAN: AT95 4300 0404 2639 0000 
BIC: VBOEATWWXXX 

Tel.: 0732/791212 
Mail: office@swvooe.at 
URL: www.swvooe.at 

  
SOZIALDEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSVERBAND OÖ 

  
 

WIR SIND WIRTSCHAFT. 
 
 
Wirtschaftskammer OÖ 
Hessenplatz 3 
4020 Linz 

Linz am 29. Oktober 2025 
 

ANTRAG 
an das Wirtschaftsparlament der 

Wirtschaftskammer Oberösterreich  
am 19. November 2025 

 
Wirtschaft und Standort stärken – Beschleunigung der Infrastrukturprojekte für Bahn, Straße 
und Breitband 
 
Im Jahre 1997 kündigte der damalige Infrastruktur-Landesrat Hiesl den Neubau der 
Donaubrücke Mauthausen an. Vor 50 Jahren wurde das Provisorium der Autobahnabfahrt 
Haid (Traun) errichtet und seither die Umfahrung B139 geplant, beeinsprucht, wieder geplant, 
wieder beeinsprucht usw. Seither haben sich Verfahren immer wieder verlängert und ist kein 
Ende des Bürokratieaufwandes in Sicht. 
 
Es muss in einer gemeinsamen Kraftanstrengung über alle Ressorts und Abteilungen des 
Landes und des Bundes hinweg die Verfahrensdauer bei Verkehrsprojekten um ein Vielfaches 
verringert werden. Diese lange Verfahrensdauern schädigen den Wirtschaftsstandort 
Oberösterreich dauerhaft. 
 
Auch Bahnprojekte der ÖBB, Straßenbauprojekte der ASFINAG und Erhalt bzw. Stärkung 
unserer Regionalbahnen müssen beschleunigt werden und jeder genehmigte Euro sofort in 
einer konkreten Baumaßnahme münden. Ziel ist es dadurch auch rasch neue Arbeitsplätze 
und eine Stärkung der wirtschaftlichen Tätigkeit für regionale Unternehmen erreicht werden. 
 
Weiters benötigt eine moderne Infrastruktur die flächendeckende Abdeckung mittels eines 
leistungsfähigen Breitbandnetzes. Nach wie vor sind in OÖ rund 60.000 Gebäude ohne einen 
derartigen Anschluss. Auch Unternehmen im ländlichen Raum müssen dringend eine 
leistungsfähige digitale Anbindung erhalten. Hier bedarf es einer gezielten Investition durch 
das Land. 
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Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband stellt daher folgenden Antrag und lädt 
alle Fraktionen dazu ein, diesen zu unterstützen:  
 
Die  Wirtschaftskammer OÖ möge sich bei allen relevanten Stellen, insbesondere bei 
der OÖ Landesregierung dafür einsetzen, dass das Land OÖ eine wesentliche 
Verkürzung der Verfahrensabläufe bei Infrastrukturprojekten erreicht und gleichzeitig 
einen Investitionsplan zur raschen Umsetzung von Verkehrsprojekten, Ausbau der 
digitalen Infrastruktur und weiteren Baumaßnahmen auf Schiene bringt. 
 
Dadurch sollen folgende Punkte erreicht werden: 
 

- Weniger Zeitverlust im täglichen Stau, kürzere Anlieferwege und dadurch auch 
Verbesserung von Lebensqualität, Umwelt und Freizeit 
 

- Schaffung zahlreicher Arbeitsplätze im Bahn-, Brücken- und Straßenbau, sowie 
Einbindung unserer regionalen Unternehmen 

 
- Stärkung unserer Unternehmen, insbesondere im ländlichen Raum 

 
Antragsteller: 
 
 
 
 
KommR Manfred Zaunbauer, Delegierter zum Wirtschaftsparlament 







 

 

 

https://www.wko.at/oe/news/wifo-ihs-prognosen


 

 





 

 

• 

• 

• 



 

 

• 

• 

 

















Wirtschaftskammer OÖ 

Abt. Recht und Organe 

Hessenplatz 3 

4020 Linz 

 

         Linz, November 2025 

 

Antrag 2: Wahlmöglichkeit zur teilweisen Übernahme der Lohnnebenkosten bei 

Krankenständen ab dem 4. Tag durch die Sozialversicherung 

 

Trotz angespannter Lage in den Sozialversicherungssystemen ist unbestritten, dass 

familiengeführte Klein- und Mittelbetriebe (KMU) in Oberösterreich zunehmend unter den 

Auswirkungen von Krankenständen ihrer Mitarbeitenden leiden. Aus der letzten Präsentation im 

Wirtschaftsparlament geht klar hervor: Der Großteil der oö. Betriebe ist kleinstrukturiert. Schon 

kurze Ausfälle von Mitarbeiter:innen führen in diesen Betrieben zu organisatorischen und 

finanziellen Belastungen. 

Diese Belastungen entstehen nicht nur durch höhere Kosten für Ersatzarbeitskräfte (z. B. 

Leiharbeitskräfte oder Überstunden), sondern auch durch die gesetzlichen Verpflichtungen zur 

Entgeltfortzahlung. Zusätzlich steigen in dieser Zeit Urlaubsansprüche weiter an, und anteilige 

Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld werden weiterhin aufgerechnet.  

Ziel: 

Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz von familiengeführten Betrieben und Wahrung der 

Wettbewerbsfähigkeit im Sinne einer gerechten Risikoverteilung zwischen Sozialversicherung 

und Arbeitgeber:innen. 

 

Ich stelle daher den 

A N T R A G 

Das Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer OÖ möge beschließen, sich auf 

Bundesebene für folgendes Modell einzusetzen: Einführung eines wählbaren Modulsystems 

in der Krankenstandsregelung für Arbeitgeber:innen, insbesondere für Klein- und 

Mittelbetriebe (KMU), bei dem ab dem 4. Krankenstandstag die Entgeltfortzahlung 

wahlweise von der Sozialversicherung übernommen werden kann. 

 Dieses Modell soll frei wählbar sein – mit einem entsprechend höheren 

Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung als solidarischer Aufschlag. 



 Die Option soll als „Modul“ bei der Sozialversicherung aktiviert werden können, analog 

zu Zusatzversicherungen. 

 

 

Thomas Mayr-Stockinger 

 

 

 





Wirtschaftskammer OÖ 

Abt. Recht und Organe 

Hessenplatz 3 

4020 Linz 

 

         Linz, November 2025 

 

Antrag 1: Reduktion der Umsatzsteuer auf 5 % für klassische 

Gastronomiebetriebe 

 

Die Gastronomie ist derzeit mit einer Vielzahl an Herausforderungen konfrontiert – von 

steigenden Preisen für Waren und Dienstleistungen bis hin zu enormen Lohnkosten. Diese 

Lohnkosten werden zusätzlich durch hohe Lohnnebenkosten belastet und schließlich noch 

durch die geltende Umsatzsteuer multipliziert. Dadurch entstehen Gesamtkosten, die viele 

Betriebe an ihre wirtschaftlichen Grenzen bringen. 

Forderung: 

Wir fordern eine massive Reduktion der Umsatzsteuer auf 5 % für klassische 

Gastronomiebetriebe, insbesondere solche, die echte Dienstleistung am Gast erbringen und 

aktiv zur Erhaltung der Dorf- und Wirtshauskultur beitragen. 

Zielgruppen: 

Diese Maßnahme soll vor allem jenen Betrieben zugutekommen, die: 

 eine dauerhafte gastronomische Infrastruktur bereitstellen, 

 regionale Versorgung und sozialen Treffpunkt garantieren, 

 Beschäftigung und Ausbildung in strukturschwachen Regionen sichern. 

Wettbewerbsverzerrung: 

Viele Vereinslokale und andere Einrichtungen bieten gastronomische Leistungen zu deutlich 

geringeren steuerlichen Auflagen an. Hier entsteht ein massiver Wettbewerbsnachteil für 

gewerbliche Wirtshäuser, der durch eine steuerliche Entlastung abgebaut werden muss. 

Gesellschaftlicher Mehrwert: 

Ein Wirtshaus ist weit mehr als nur ein Ort zum Essen und Trinken. Es ist: 

 sozialer Treffpunkt, 

 Kulturträger, 

 Ort der Integration, 



 Nahversorger in ländlichen Regionen. 

Wenn die Gastronomie diese Rolle nicht mehr erfüllen kann, müsste der Staat andernorts viel 

Geld investieren, um diese gesellschaftlichen Funktionen zu erhalten. 

Vergleichbarkeit mit anderen Branchen: 

Eine Umsatzsteuer von 5 % würde die Gastronomie nicht privilegieren, sondern lediglich an 

vergleichbare Sätze in anderen Sektoren (wie etwa bei Vereinen oder Kulturinitiativen) 

angleichen. Auch in vielen EU-Ländern gilt bereits ein reduzierter Satz auf Gastronomie. 

 

Ich stelle daher den 

A N T R A G 

Das Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer OÖ möge beschließen, die 

Wirtschaftskammer möge sich beim Gesetzgeber für eine Reduktion der Umsatzsteuer auf 5 % 

für klassische Gastronomiebetriebe einsetzen. 

 

Thomas Mayr-Stockinger 
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Wirtschaftskammer OÖ 
Hessenplatz 3 
4020 Linz 

Linz am 29. Oktober 2025 
 

ANTRAG 
an das Wirtschaftsparlament der 

Wirtschaftskammer Oberösterreich  
am 19. November 2025 

 
Wirtschaft und Standort stärken – Investitionen in neue Kraftwerke 
 
Oberösterreich verfügt mit mehr als 60 Wasserkraftwerken (Inn, Donau, Traun, Enns, …) und 
zahlreichen großflächigen PV-Anlagen – leider weiterhin ohne Speicher – über ein hohes 
Potential an erneuerbaren Energien. 
 
Unsere Energieversorger, könnten ihre Investitionstätigkeit mit Unterstützung des Landes OÖ 
deutlich erhöhen. Große Photovoltaik-Kraftwerke sollen in Kombination mit großen 
Windparks an geeigneten Plätzen in OÖ beschleunigt errichtet werden. Durch die Kombination 
von PV- und Windparks können die Netznutzung und damit die Kosten deutlich optimiert 
werden. Zudem sollen neben Ebensee weitere Pumpspeicherkraftwerke und auch große 
Batteriespeicher in OÖ entstehen. Damit wir die Speicherung von PV- und Windstrom 
ermöglicht, der bedarfsgerecht ins Netz abgegeben werden kann. Neben der Modernisierung 
bestehender Anlagen sollen die vorhandenen Potenziale für den Ausbau von 
Wasserkraftwerken in unserem Bundesland genutzt werden, um den Einsatz von 
Gaskraftwerken im Winter zu verringern und den Import von Atomstrom zu reduzieren. 
Gemeinsam mit privaten Investoren sollen in OÖ in den nächsten 5 Jahren zehn Milliarden 
Euro in neue umweltfreundliche Kraftwerke investiert werden. 
 
Damit werden neben einer sicheren und nachhaltig nutzbaren Infrastruktur für unsere 
Stromproduktion auch wichtige neue Arbeitsplätze geschaffen. Der Strompreis kann für die 
Industrie, für kleine und mittlere Unternehmen und für alle Haushalte in OÖ deutlich gesenkt 
werden. Dieses Investitionsprogramm leistet zudem einen enormen Beitrag für die 
Verbesserung unserer Klimabilanz und für den Umweltschutz in unserem Bundesland. 
 
Letztendlich brauchen wir auch eine leistungsfähige Stromversorgung für die nächste 
Entwicklungsphase der industriellen Transformation durch die KI. Dafür brauch wir in OÖ aber 
viel mehr Strom als wir heute überhaupt bereitstellen können. Deshalb gilt es jetzt zur 
reagieren. Um diese Energie auch verteilen und transportieren zu können, ist ein massiver 
Ausbau des 260.000 km umfassenden Stromnetzes (ganz Österreich) erforderlich. 
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Dieser Ausbau wird aber Privatkunden und Unternehmen kostenmäßig enorm belasten. Um 
diesen Investitionsbedarf – mehrere Milliarden Euro in Oberösterreich, noch mehr in ganz 
Österreich – ohne Belastung für Unternehmen bewältigen zu können, ist die Schaffung eines 
österreichischen Infrastrukturfonds analog der Europäischen Investitionsbank für eine 
günstige Finanzierung dringend erforderlich. 
 
 
Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband stellt daher folgenden Antrag und lädt 
alle Fraktionen dazu ein, diesen zu unterstützen:  
 
Die  Wirtschaftskammer OÖ möge sich bei allen relevanten Stellen, insbesondere bei 
der OÖ Landesregierung dafür einsetzen, dass das Land OÖ einen Investitionsplan 
zum Ausbau der PV- und Windkraft, sowie zur Errichtung von Batteriespeichern 
erstellt und möglichst rasch zu Umsetzung bringt. 
 
Weiters möge die Wirtschaftskammer OÖ die OÖ Betriebe unterstützen, sich mit 
Investitionen an einer gesamten OÖ Energielösung einzubringen. 
 
Weiters möge sich die Wirtschaftskammer OÖ bei allen relevanten Stellen für die 
Schaffung eines österreichischen Infrastrukturfonds mit günstigen Finanzierungs-
konditionen zu Ausbau des oberösterreichischen/österreichischen Stromnetzes, 
einsetzen. 

 
Antragsteller: 
 

 
 
KommR Manfred Zaunbauer, Delegierter zum Wirtschaftsparlament 
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Wirtschaftskammer Oberösterreich 
z.H. Frau Präsidentin Mag. Doris Hummer 
Hessenplatz 3 
4020 Linz 

                                                                                                                         
Linz, am 21.10.2025 

 
 
Antrag an das Wirtschaftsparlament am 19. November 2025                                                                        
betreffend Schluss mit Billigimport-Schlupflöchern — sofortige Abschaffung der 
150-Euro-Zollfreigrenze und klare Regeln für Plattformhaftung 
 
Antragsteller:  Ronald Eichenauer 
                       Delegierter zum WP-OÖ 
 
Eine starke Wirtschaftskammer OÖ braucht faire Wettbewerbsbedingungen und 
wirksamen Schutz für heimische Betriebe. 
Die WK OÖ wird aufgefordert, sich auf Landes- und Bundesebene unverzüglich für 
die Abschaffung der Zollfreigrenze von 150 Euro einzusetzen sowie begleitende 
Maßnahmen zur Plattform-Haftung, Vorabdatenpflicht und digitalen 
Risikokontrolle zu fordern, um Ultra-Fast-Fashion-Plattformen keine 
Wettbewerbs- und Sicherheitsvorteile zu ermöglichen. 
 

• Die derzeitige 150-Euro-Zollfreigrenze ermöglicht es 
Drittstaaten-Plattformen, Billigwaren zunehmend zoll- und abgabenfrei in 
den EU-Binnenmarkt zu bringen, wodurch heimische Händler gegenüber 
ausländischen Plattformen Wettbewerbsnachteile erleiden; dies hat in der 
öffentlichen Debatte und in offiziellen Initiativen auf nationaler Ebene zu 
verstärkten Maßnahmenaufrufen geführt. 

• Konkrete Elemente einer wirksamen Reform sind bereits in politischen 
Vorschlägen und laufenden Reformdiskussionen identifiziert worden: 
Abschaffung der Zollfreigrenze, Einführung einer Handling-Fee pro 
Produktposition, Pflicht zur Vorabmeldung von Sendungsdaten und die 
Zuweisung von Verantwortung an Plattformbetreiber für korrekte 
Deklaration und Produktkonformität. 

• Plattformhaftung ist notwendig, weil Betreiber großer Marktplätze derzeit 
oft indirekt vom System profitieren, indem sie als reine Vermittler agieren 
und Deklarations- sowie Konformitätsmängel der Drittanbieter 
unzureichend kontrolliert werden; eine gesetzliche Haftung setzt klare 
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Anreize zur Einhaltung von EU-Standards und schützt Konsumenten sowie 
lokale Anbieter. 

• Digitale Instrumente wie ein zentrales EU-Daten-Hub, KI-gestützte 
Risikoanalyse und Webcrawler ermöglichen eine effiziente, risikobasierte 
Kontrolle großer Sendungsmengen ohne unverhältnismäßige 
Personalausweitung bei Zollbehörden und erhöhen die Wirksamkeit der 
Durchsetzung. 

• Die WK OÖ muss als Vertretung der heimischen Wirtschaft diese 
Forderungen bündeln und gegenüber Bund und EU-Vertretern aktiv 
einbringen, damit der Wirtschaftsstandort nicht durch systemische 
Wettbewerbsverzerrungen weiter geschwächt wird. 

Quellen 
• OTS-Presseaussendung „Fairness für heimischen Handel: Österreich startet 

Offensive gegen Temu, Shein & Co“ (Bericht zu EU-Zollreform, Abschaffung 
der 150-Euro-Freigrenze, Handling-Fee, Plattformverantwortung). 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20251010_OTS0019/fairness-
fuer-heimischen-handel-oesterreich-startet-offensive-gegen-temu-shein-
co  Abgefragt am 15.Oktober 2025 

• Medianet-Bericht „Fairness im Onlinehandel: Österreich startet Offensive 
gegen Temu und Shein“ (Analyse politischer Maßnahmen, Plattformhaftung, 
nationale Initiativen). 

https://medianet.at/news/retail/fairness-im-onlinehandel-oesterreich-
startet-offensive-gegen-temu-und-shein-70851.html   Abgefragt am 
15.Oktober 2025 

 
Daher stelle ich den 
 

Antrag 
 
die Wirtschaftskammer OÖ wird ersucht Maßnahmen zu setzen, Schluss mit 
Billigimport-Schlupflöchern — sofortige Abschaffung der 150-Euro-Zollfreigrenze 
und klare Regeln für Plattformhaftung. 
 
Das Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer OÖ wolle beschließen: 
 

1. Die WK OÖ fordert die Bundesregierung auf, sich auf EU-Ebene für die 
sofortige Abschaffung der 150-Euro-Zollfreigrenze einzusetzen und 
nationale Maßnahmen zu unterstützen, die eine gerechte Besteuerung und 
Kontrolle grenzüberschreitender Kleinsendungen sicherstellen. 

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20251010_OTS0019/fairness-fuer-heimischen-handel-oesterreich-startet-offensive-gegen-temu-shein-co
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20251010_OTS0019/fairness-fuer-heimischen-handel-oesterreich-startet-offensive-gegen-temu-shein-co
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20251010_OTS0019/fairness-fuer-heimischen-handel-oesterreich-startet-offensive-gegen-temu-shein-co
https://medianet.at/news/retail/fairness-im-onlinehandel-oesterreich-startet-offensive-gegen-temu-und-shein-70851.html
https://medianet.at/news/retail/fairness-im-onlinehandel-oesterreich-startet-offensive-gegen-temu-und-shein-70851.html
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2. Die WK OÖ verlangt die gesetzliche Einführung einer Vorabdatenpflicht für 
Online-Plattformen, wonach Produktbeschreibung, Wert und 
Ursprungsland bereits vor Versand digital zu melden sind, sowie die 
Einführung einer einheitlichen Bearbeitungsgebühr pro Sendung zur 
Deckung des Abwicklungsaufwands. 

3. Die WK OÖ fordert die rechtliche Verankerung einer Plattform-Haftung: 
Betreiber internationaler Marktplätze sind für korrekte Deklarationen, 
Einhaltung von Produkt- und Sicherheitsstandards sowie Abgabenerhebung 
verantwortlich; Verstöße müssen empfindlich sanktioniert werden, bis hin 
zur vorübergehenden Marktplatzsperre bei wiederholten 
Pflichtverletzungen. 

4. Die WK OÖ unterstützt den Ausbau moderner digitaler Kontrollinstrumente 
(zentrales Daten-Hub, KI-gestützte Risikoanalyse, Webcrawler) zur 
zielgerichteten Prüfung verdächtiger Sendungen und ersucht das Land OÖ, 
diese Forderungen in entsprechenden Vertretungs- und 
Verhandlungsformaten aktiv zu vertreten. 

5. Die WK OÖ berichtet dem Wirtschaftsparlament binnen sechs Wochen über 
die initiierten Kontakte zu Bundesministerium, Handelsverband und 
relevanten EU-Vertretern sowie über vorgeschlagene nationale 
Begleitmaßnahmen zur Umsetzung dieser Forderungen. 
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Wirtschaftskammer OÖ 
Hessenplatz 3 
4020 Linz 

Linz am 29. Oktober 2025 
 

ANTRAG 
an das Wirtschaftsparlament der 

Wirtschaftskammer Oberösterreich  
am 19. November 2025 

 
Wirtschaftskammer braucht Transparenz – Offenlegung Sponsoringausgaben 
 
Grundlegende Aspekte von Vertrauen in eine Vertretung sind neben den offensichtlichen 
Tätigkeiten auch Ehrlichkeit und Transparenz. Nachdem wir immer wieder auch mit Fragen 
unserer Unternehmer:innen konfrontiert werden, wo denn die Gelder aus den Umlagen 
eingesetzt werden, ist eine klare und transparente Offenlegung der Verwendung 
unumgänglich. 
 
So wird z.B. berichtet, dass einzelne Fachgruppen in ihren Bereichen Sponsoring in Sport, 
Kunst und Kultur tätigen, jedoch ist diese nirgendwo offengelegt. 
 
Konkret konnten wir feststellen, dass neben dem OÖ Fußballverband (https://www.ofv.at) 
auch das Profi-Rad-Team Hrinkow aus Steyr als Partner u.a. die Fachgruppe der 
Personenberatung & Personenbetreuung anführt: https://cycleang.com/partner. Ebenso wird 
das WKO-Lebensberater-Logo prominent am Trikot getragen. 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.ofv.at/
https://cycleang.com/partner
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Gerade in einer der größten Fachgruppen ist es notwendig, dass die Mitglieder wissen, 
wofür ihre Gelder verwendet werden und es darf durchaus bezweifelt werden, dass 
das Sponsoring eines EINZELNEN Profi-Rad-Teams einen Mehrwert für die 
Fachgruppe der Personenberater:innen & Personenbetreuer:innen bringt. 
 
Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband stellt daher folgenden Antrag und lädt 
alle Fraktionen dazu ein, diesen zu unterstützen:  
 
Die  Wirtschaftskammer OÖ möge sämtliche Sponsoringausgaben, auch wenn diesen 
eine konkrete Gegenleistung (z.B. Beratungstätigkeit aus der Fachgruppe) 
entgegensteht, aufgeschlüsselt nach Fachgruppen offenlegen und wie folgt 
dokumentieren: 
 

- Empfänger von Sponsoring für die Jahre 2020-2025 je Fachgruppe 
- Höhe des jeweiligen Sponsorings 
- Zweck des Sponsorings (Ziel) 
- Gegenleistung des Sponsorings 
- Evaluierung des Sponsorings 

 
Insbesondere darf auf das Informationsfreiheitsgesetz verwiesen werden, wonach 
Informationen im Wirkungs- bzw. Geschäftsbereich von Organen der gesetzlich 
eingerichteten Selbstverwaltungskörper (§ 1 (2)) zur Veröffentlichung dieser 
verpflichtet sind, sofern dies im öffentlichen Interesse steht. 
 

 
Antragsteller: 
 
 
 
Mag. Helmut Mitter, Delegierter zum Wirtschaftsparlament 
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Wirtschaftskammer OÖ 
Hessenplatz 3 
4020 Linz 

Linz am 29. Oktober 2025 
 

ANTRAG 
an das Wirtschaftsparlament der 

Wirtschaftskammer Oberösterreich  
am 19. November 2025 

 
Reform des Wirtschaftskammergesetz 1998 
 
Die Wirtschaftskammerwahlen 2025 haben wiederum einen deutlichen Wählerrückgang 
verzeichnet – nur mehr gut ein Fünftel aller Wahlberechtigten haben ihr Wahlrecht auch 
tatsächlich wahrgenommen. Von den tatsächlich abgegebenen Stimmen waren ein Großteil 
Wahlkartenstimmen. 
 
Um einem weiteren Rückgang bei künftigen Wirtschaftskammerwahlen entgegenzuwirken 
bzw. die Wahlbeteiligung wieder deutlich zu steigern, ist eine Reform des 
Wirtschaftskammergesetz 1998, insbesondere der Wahlordnung zwingend notwendig. 
 
U.a. könnte eine automatische Zusendung von Wahlkarten an alle Wahlberechtigten erfolgen. 
Weitere Maßnahmen könnten sein: Mehrsprachige Informationen, Ausweitung der Wahltage, 
elektronische Abgabemöglichkeiten, etc.  
 
Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband stellt daher folgenden Antrag und lädt 
alle Fraktionen dazu ein, diesen zu unterstützen:  
 
Die  Wirtschaftskammer OÖ möge sich gemeinsam mit den Wirtschaftskammern der 
anderen Bundesländer und der Wirtschaftskammer Österreich für eine Reform des 
Wirtschaftskammergesetzes einsetzen. Dazu mögen Arbeitsgruppen eingesetzt 
werden, so dass sichergestellt ist, dass eine Gesetzesänderung bis zur nächsten 
Wirtschaftskammerwahl umgesetzt werden kann. 

 
Antragsteller: 
 
 
KommR. Manfred Zaunbauer, Delegierter zum Wirtschaftsparlament 



 

 



 

 

 















 

Wirtschaftskammer OÖ 

Abt. Recht und Organe 

Hessenplatz 3 

4020 Linz 

 

         Linz, November 2025 

 

Dringlichkeitsantrag : Transparenz und Verantwortung bei 

Funktionärsentschädigungen 

 

Begründung der Dringlichkeit: 

Da die Thematik der stark gestiegenen Funktionärsentschädigungen aktuell in den 

oberösterreichischen und nationalen Medien breit thematisiert wird, ist eine sofortige Befassung 

des Wirtschaftsparlaments notwendig. 

Nur durch rasches Handeln kann das Vertrauen der Unternehmerinnen und Unternehmer in ihre 

Interessenvertretung gestärkt und ein glaubwürdiges Zeichen für Maßhaltung und 

Verantwortung gesetzt werden. 

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass Funktionärinnen und 

Funktionäre mit gutem Beispiel vorangehen. 

 

Ziel des Antrags: 

• Wiederherstellung des Vertrauens der Mitglieder in ihre Interessenvertretung, 

• Stärkung von Transparenz und Vorbildwirkung, 

• sowie ein klares Signal für Verantwortungsbewusstsein und Glaubwürdigkeit in 

wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. 

 

Selbst die Spitze der Wirtschaftskammer Österreich hat in einer aktuellen Stellungnahme 

eingeräumt, dass in dieser Angelegenheit Handlungsbedarf besteht, und Schritte angekündigt, 

um Vertrauen zurückzugewinnen. 

 

 



Ich stelle daher den 

A N T R A G 

Das Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer OÖ möge beschließen, 

1. Bekenntnis zur unternehmerischen Eigenverantwortung der Funktionäre: 

Funktionärinnen und Funktionäre der Wirtschaftskammer sollen ihren Lebensunterhalt 

grundsätzlich aus ihrer eigenen unternehmerischen Tätigkeit bestreiten. Eine wesentliche 

Finanzierung über Kammerentschädigungen widerspricht dem unternehmerischen 

Selbstverständnis. 

2. Rücknahme der Erhöhung der Funktionärsentschädigungen: 

Die Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich wird aufgefordert, die aktuell erfolgten 

Erhöhungen der Funktionärsentschädigungen rückwirkend rückgängig zu machen und diese auf 

das bisherige Niveau zurückzuführen. 

3. Empfehlung an Sparten und Fachgruppen: 

Das Wirtschaftsparlament empfiehlt allen Sparten und Fachgruppen, ebenfalls auf etwaige 

Erhöhungen der Funktionärsentschädigungen zu verzichten bzw. bereits erfolgte Erhöhungen 

gegebenenfalls rückgängig zu machen und diese auf das ursprüngliche Niveau zu belassen. 

4. Transparente Offenlegung: 

Das Präsidium der Wirtschaftskammer Oberösterreich wird beauftragt, eine transparente, 

nachvollziehbare und öffentlich zugängliche Aufstellung sämtlicher aktuell gewährter 

Funktionärsentschädigungen – einschließlich jener in Bezirksstellen, Sparten und Fachgruppen 

– vorzulegen. 

5. Weiterleitung an die Wirtschaftskammer Österreich: 

Der Beschluss ist als Empfehlung auch an die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) zu 

übermitteln, um dort analoge Transparenz- und Verantwortungskriterien zu verankern. 

 

Eingebracht von :     Unterstützt von : 

Thomas Mayr-Stockinger   Wirtschaftsnetzwerk (WIR) 

 

       

Freiheitliche Wirtschaft (FW) 
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	5.4 FW - Fürtbauer - Schutz schwangerer Arbeitnehmer
	Protokoll Wirtschaftsparlament 19.11.2025 mit U
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